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Anlage 1 
 

 
Preisliste zum Angebot vom _______________ 
 

Eine Angebotsabgabe auf beide Gebietslose ist zugelassen. Im Falle von Angeboten 

auf beide Lose mit unterschiedlichen Angebotspreisen wird gebeten, die vorliegende 

Preisliste mehrfach zu verwenden. 

 
 
Das Preisangebot gilt für:  
 

 Los 1   Polizeiwache Ost         
  (Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg, Wegberg) 

 

 Los 2   Polizeiwache West         
  (Heinsberg, Geilenkirchen, Übach-Palenberg, Gangelt, Selfkant, Waldfeucht) 

 
 
Die Auftragnehmerin berechnet für das Abschleppen, Versetzen, Bergen, die Verwah-
rung und Pflege der Fahrzeuge folgende Beträge (Preisangaben ohne Mehrwertsteuer):   
 
1.  Für das Abschleppen (soweit im Einzelfall erforderlich inkl. Bergen) und Verset-

zen von Fahrzeugen der Leistungskategorie A (bis 3,49 t):  
 
Zu jeder Tages- und Nachtzeit (auch an Sonn- und Feiertagen)  

 
       _____________ €.   (Fallzahl Vorjahre Kreisgebiet gesamt: 459,  
           davon 233 mit 75 %, vgl. Ziff. 12) 

 
2.  Für das Abschleppen (soweit im Einzelfall erforderlich inkl. Bergen) und Verset-

zen von Fahrzeugen der Leistungskategorie B (ab 3,50 t bis 7,49 t):  
 
Zu jeder Tages- und Nachtzeit (auch an Sonn- und Feiertagen)  
 

         _____________ €.  (Fallzahl Vorjahre Kreisgebiet gesamt: 4)
  
 

3. Für das Abschleppen (soweit im Einzelfall erforderlich inkl. Bergen) und Verset-
zen von Fahrzeugen der Leistungskategorie C (ab 7,50 t bis 15,99 t):  
 
Zu jeder Tages- und Nachtzeit (auch an Sonn- und Feiertagen)  
 

         _____________ €.   (Fallzahl Vorjahre Kreisgebiet gesamt: 0)
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4.  Für das Abschleppen (soweit im Einzelfall erforderlich inkl. Bergen) und Verset-
zen von Fahrzeugen der Leistungskategorie D (ab 16,00 t bis 21,99 t):  
 
Zu jeder Tages- und Nachtzeit (auch an Sonn- und Feiertagen)  
 
                               _____________ €.   (Fallzahl Vorjahre Kreisgebiet gesamt: 0)  

 
   
5.  Für das Abschleppen (soweit im Einzelfall erforderlich inkl. Bergen) und Verset-

zen von Fahrzeugen der Leistungskategorie E (ab 22,00 t):  
 
Zu jeder Tages- und Nachtzeit (auch an Sonn- und Feiertagen) 

  
                                    ____________ €.   (Fallzahl Vorjahre Kreisgebiet gesamt: 1) 

 
  

6.  Für das Abschleppen (soweit im Einzelfall erforderlich inkl. Bergen) und Verset-

zen von Fahrzeugen der Leistungskategorie F (Anhänger mit Kupplung (Maul):  

 

Zu jeder Tages- und Nachtzeit (auch an Sonn- und Feiertagen)  

 
                                    ____________ €.   (Fallzahl Vorjahre Kreisgebiet gesamt: 1) 

 
 

7.  Für das Abschleppen (soweit im Einzelfall erforderlich inkl. Bergen) und Verset-

zen von Fahrzeugen der Leistungskategorie G (Krafträder, einschl. Roller, Leicht-

kraft/Mopeds/Fahrräder mit Hilfsmotor etc.):  

 

Zu jeder Tages- und Nachtzeit (auch an Sonn- und Feiertagen)  

 
                                      ____________ €.   (Fallzahl Vorjahre Kreisgebiet gesamt: 1) 

 
8.  Für das Abschleppen (soweit im Einzelfall erforderlich inkl. Bergen) und Verset-

zen von Fahrzeugen der Leistungskategorie H (Fahrräder):  
 
Zu jeder Tages- und Nachtzeit (auch an Sonn- und Feiertagen)  

 
                                    ____________ €.   

 
  
8.  Die Beträge der vorgenannten Leistungskategorien gelten pauschal und unabhängig 

davon, welche Wegstrecke gefahren wird. Gesonderte Kosten für Sonn-, Feiertags- 
bzw. Nachtfahrten werden nicht erhoben. Für das Abschleppen (soweit im Einzelfall 
erforderlich inkl. Bergen des Kfz) und Versetzen von Mofas, Klein-, Leicht- und 
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Krafträdern werden 75 % der Vergütung für Kraftfahrzeuge der Leistungskategorie A 
berechnet. Bei der gleichzeitigen Schleppung mehrerer dieser Fahrzeuge sowie 
Fahrrädern wird nur eine Vergütung berechnet. Bei Sicherstellungen der Leistungs-
kategorie A werden Fahrräder und/ oder Zweirad-Rahmen als Zuladung kostenfrei 
transportiert. 

 
9.  Ist zur Bergung eines Kraftfahrzeuges (z. B. aus einem Gewässer oder Graben) der 

Einsatz eines Kranwagens (Auto- oder Mobilkran) notwendig, wird hierfür ein pau-
schaler Stundensatz von _____________ € je angefangener halber Stunde berech-
net, durch den auch der zusätzliche Personalaufwand abgegolten wird.  
 
Diese zusätzlichen Bergungskosten werden nur dann berechnet, wenn die Leistung 
durch einen normalen Abschleppwagen, selbst unter Hinzuziehung von Hilfsmitteln 
(z. B. Radroller, Seilwinde, etc.) oder ein Bergungsfahrzeug zum Bergen von Kraft-
fahrzeugen der Leistungskategorie B bis H, nicht erbracht werden kann und der zu-
sätzliche Aufwand bereits vor Ort durch den einsatzführenden Beamten bestätigt 
und von der Auftragnehmerin in der Rechnung entsprechend detailliert begründet 
wird. 

 
10.  Müssen Kraftfahrzeuge aus Tiefgaragen oder Parkhäusern sichergestellt werden, 

wird für zusätzlichen Aufwand für die Zuhilfenahme eines zweiten Fahrzeuges ein 
Zuschlag in Höhe von _____________ € berechnet. 

 
 
11.  Bei Leerfahrten werden pauschal für alle Leistungskategorien folgende Beträge  

fällig: 
 
Zu jeder Tages- und Nachtzeit (auch an Sonn- und Feiertagen)   

 
                                    _____________ €.   (Fallzahl Vorjahre Kreisgebiet gesamt: 2) 

 
12.  Aufträge, die innerhalb von 10 Minuten nach Auftragserteilung durch die Polizei 

storniert werden, bleiben kostenfrei. 
 
 
13.  Für die Verwahrung in den ersten 14 Tagen werden jeweils folgende Standgebüh-

ren fällig (durchschnittliche Standzeit Vorjahre: 30 Tage): 
 

• für die Leistungskategorie A:                     _____________ €  pro Tag   
 

• für die Leistungskategorie B:                     _____________ €  pro Tag   
 

• für die Leistungskategorie C:                     _____________ €  pro Tag  
 

• für die Leistungskategorie D:                     _____________ €  pro Tag  
 

• für die Leistungskategorie E:                     _____________ €  pro Tag 
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• für die Leistungskategorie F:    _____________ €  pro Tag 
 

• für die Leistungskategorie G:    _____________ €  pro Tag 
 

• für die Leistungskategorie H:    _____________ €  pro Tag 
   

Dauert die Verwahrung insgesamt nicht mehr als 24 Stunden, so wird nur ein Tag 
berechnet. 

 
14.  Für die Verwahrdauer vom 15. Tag an werden folgende Standgebühren fällig 

(durchschnittliche Standzeit Vorjahre: 30 Tage): 
      

• für die Leistungskategorie A:                     _____________ €  pro Tag   
 

• für die Leistungskategorie B:                     _____________ €  pro Tag   
 

• für die Leistungskategorie C:                     _____________ €  pro Tag  
 

• für die Leistungskategorie D:                     _____________ €  pro Tag  
 

• für die Leistungskategorie E:                     _____________ €  pro Tag 
 

• für die Leistungskategorie F:    _____________ €  pro Tag 
 

• für die Leistungskategorie G:    _____________ €  pro Tag 
 

• für die Leistungskategorie H:    _____________ €  pro Tag 
 
 
15.  Durch die vorgenannten Vergütungen sind auch alle Nebenleistungen (z. B. Versi-

cherungskosten, Erhaltungs- und Wartungsarbeiten) abgegolten.  
 
 
16. Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Höhe der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer richtet sich nach der am Tag der Leistungserfüllung 
geltenden gesetzlichen Regelung. 

 
 
 
 
 
 
 


